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Einleitung 

I. Fragestellung 
I. Fragestellung 

Die Harmonisierung des Privatrechts der EU-Mitgliedstaaten wurde bisher nur 
punktuell vorgenommen und ist daher, insbesondere auch im Vertragsrecht, an 
vielen Stellen lückenhaft.1 Sie beschränkt sich bisher überwiegend auf die Ver-
einheitlichung der Rechtsvorschriften des Verbraucher- und Kollisionsrechts2 
und überlässt die Regelung des Privatrechts ansonsten weitgehend dem natio-
nalen Gesetzgeber. Das lange Zeit verfolgte Konzept der Mindestharmonisie-
rung3 und die beschränkte Kompetenz der Union für die Harmonisierung des 
materiellen Zivilrechts4 haben bisher die Entstehung eines einheitlichen euro-
päischen Rechtsraums verhindert.5 Die fehlende Vereinheitlichung des Ver-
tragsrechts und die ausgeprägten Unterschiede zwischen den Rechtssystemen 
der einzelnen Mitgliedstaaten bei der Regelung von Vertragsabschluss und  
-abwicklung stellen ein Hindernis für den innergemeinschaftlichen Geschäfts-
verkehr dar.6 Sie führen zu höheren Transaktionskosten (z.B. für die notwen-
dige Anpassung der Verträge an das jeweilige Recht des Absatzmarktes)7 und 
erhöhen die Rechtsunsicherheit für die Marktteilnehmer, die dem Risiko nach 
ausländischem Recht geführter Rechtsstreite ausgesetzt sind.8 Die fehlende 

                                                 
1 Vgl. Mittwoch (2013), 154; Schulte-Nölke/Schulze, in: dies. (1999), 11 (15); Grigoleit, 

AcP 210 (2010). 
2 Vgl. Spickhoff, in: Roth (2010), 261 (267). 
3 Insbesondere in der Verbraucherrechterichtlinie ist eine Rückkehr zur Vollvereinheitli-

chung zu sehen; Mittwoch (2013), 43 ff.; Herresthal, in: von Bar/Wudarski (2011), 25 ff. 
4 Vgl. Haratsch/Koenig/Pechstein (2016), Rn. 1290 ff., insbes. Rn. 1294. 
5 Vgl. Grigoleit, AcP 210 (2010), 354 (363). 
6 Vgl. Mitteilung der Kommission v. 11.10.2011 an das EP, den Rat, den Europäischen 

Sozial- und Wirtschaftsausschuss und den Ausschuss der Regionen „Ein Gemeinsames Eu-
ropäisches Kaufrecht zur Erleichterung der grenzübergreifender Geschäfte im Binnen-
markt“, KOM (2011) 636 endg., 2 f.; Flash Eurobaromter, European contract law in busi-
ness-to-business transactions, Summary, Series 320, 7 f.; Zusammenfassung der Folgenab-
schätzung, Begleitunterlage zum Vorschlag für eine Verordnung des EP und des Rates über 
ein GEK, SEK(2011) 1166 endg., 1–3. 

7 Zusammenfassung der Folgenabschätzung (siehe Fn. 6), 2. 
8 Zusammenfassung der Folgenabschätzung (siehe Fn. 6), 2. 
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materiell-rechtliche Harmonisierung betrifft neben dem Vertragsrecht im en-
geren Sinne auch die Haftung für vorvertragliche Pflichtverletzungen (culpa 
in contrahendo, c.i.c.). Die daraus resultierende Rechtsunsicherheit über die 
gegenseitigen Rechte und Pflichten der Parteien in der Vorbereitungsphase 
grenzüberschreitender Vertragsabschlüsse dürfte mit ein Faktor für die Zu-
rückhaltung von europäischen Unternehmen gegenüber der Aufnahme wirt-
schaftlicher Aktivitäten außerhalb des Heimatmarktes sein.9  

Materiell-rechtlich war die Haftung für c.i.c. in der Geschichte des 
deutschen Rechts nur ein einziges Mal geregelt, und zwar durch § 284 des 
Preußischen Allgemeinen Landrechts (ALR) von 1794. Den Grundstein für 
die Begründung der Lehre über die c.i.c. legte jedoch nicht die Regelung des 
ALR, sondern die Abhandlung „Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei 
nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Verträgen“ von Rudolf von Ihe-
ring10 aus dem Jahre 1881. Diese betrachtete Fallgestaltungen wie die Haftung 
des Irrenden nach Anfechtung, des Vertreters ohne Vertretungsmacht, des Ge-
schäftsunfähigen sowie des Verkäufers einer nicht existierenden Sache. Das 
Reichsgericht bejahte eine Haftung aus c.i.c. erstmals in der Entscheidung 
zum „Linoleumrollenfall“.11 Hierbei ging das Gericht davon aus, dass es in 
der Verhandlungsphase zur Begründung eines vertragsähnlichen Vertrauens-
verhältnisses komme, welches Sorgfaltspflichten für Leben und Eigentum des 
Verhandlungspartners begründe. Die in richterlicher Rechtsfortbildung weiter-
entwickelte Haftung für Verschulden bei Vertragsverhandlungen wurde durch 
das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz12 von 2002 in fast unveränderter 
Form in §§ 241 II und 311 II BGB aufgenommen. Diese sanktionieren die Ver-
letzung der Pflicht zur Rücksichtnahme auf die Rechte, Rechtsgüter sowie In-
teressen der anderen Partei eines vorvertraglichen gesetzlichen Schuldverhält-
nisses. 

Während im deutschen Recht die Regelung des Verschuldens bei Vertrags-
verhandlungen (c.i.c.) vom Schrifttum als Paradebeispiel einer geglückten 
richterlichen Rechtsfortbildung gesehen wird,13 hat sich im polnischen Recht 
bis heute keine einheitliche Lehre über die c.i.c. herausgebildet. Die Gründe 
hierfür dürften in der fehlenden eindeutigen gesetzlichen Regelung dieses 

                                                 
9 Im Jahre 2010 waren 75% der europäischen Unternehmen nicht grenzüberschreitend 

tätig, wobei 50% dieser Unternehmen die fehlende Vereinheitlichung der Rechtsvorschrif-
ten als hierfür ausschlaggebend angaben, siehe EK: European Business Test Panel Survey, 
abrufbar unter (Stand: 25.5.2015): <http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/consultations/2010/ 
european_contract_law/report_en.pdf>, 1.  

10 von Ihering, in: von Ihering (1881), 327 ff. 
11 RGZ 78, 239. 
12 Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts v. 26.11.2001, BGBl. I S. 3138. 
13 Larenz (1965), 13 f.; zustimmend: Nirk, in: FS Möhring (1965), 385 (386) m.w.N. 
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Rechtsinstituts14 und der geringen Bedeutung richterlicher Rechtsfortbildung 
im polnischen Rechtsraum liegen. Darüber hinaus beschränkt sich die polni-
sche Rechtslehre oftmals auf die Andeutung von Auslegungsproblemen, ohne 
aber entsprechende Lösungen zu entwickeln. Die aktuell im polnischen 
Schrifttum geführte Diskussion über Umfang und Ausgestaltung der vorver-
traglichen Haftung wurde erst durch die Novelle des polnischen Zivilgesetz-
buches (Kodeks cywilny, KC)15 im Jahre 200316 angestoßen. Durch diese Re-
form wurde in das KC eine explizite Verpflichtung, die Vertragsverhandlungen 
entsprechend der guten Sitten zu führen, eingeführt und die Verletzung dieser 
Pflicht mit einem Schadensersatzanspruch sanktioniert. Die Diskussion über 
die c.i.c. hat jedoch bisher die Frage offengelassen, wie umfangreich die vor-
vertraglichen Pflichten konkret gestaltet sind und vor allem auf welcher 
Rechtsgrundlage sie beruhen. Ebenso wurde das Regelungsbedürfnis für die 
Aufklärungspflichten, welche speziell für Handelsgeschäfte von Bedeutung 
sind, bisher weder von der Rechtsprechung noch vom Schrifttum erkannt. Un-
beantwortet gelassen wurde auch die Frage der systematischen Einordnung 
der Haftung für c.i.c. als ein vertraglicher, deliktischer oder selbstständiger 
Haftungstyp. 

Der Begriff des Verschuldens bei Vertragsverhandlungen ist seit der Verab-
schiedung der Rom I- und Rom II-Verordnungen17 auch im Recht der Europä-
ischen Union verankert. Beide Verordnungen lösen aber als kollisionsrechtli-
che Regelungen nicht die Unterschiede der nationalen materiell-rechtlichen 
Regelungen der Haftung für c.i.c. auf. Daher gibt es seit längerer Zeit Bestre-
bungen des Unionsgesetzgebers, das Vertragsrecht der Mitgliedstaaten durch 
eine einheitliche materiell-rechtliche Regelung zu harmonisieren. Die Idee ei-
nes einheitlichen europäischen Vertragsrechts wurde erstmals Ende der 1980er 
Jahre im Europäischen Parlament diskutiert.18 Im Jahre 2003 kam es zu einer 

                                                 
14 Außer der Haftung für die anfängliche Unmöglichkeit (Art. 387 § 2 KC) und des Ver-

treters ohne Vertretungsmacht (Artt. 39 § 1, 103 § 3 KC) bestand bis 2003 keine anderwei-
tige ausdrückliche gesetzliche Regelung für die Haftung wegen der Verletzungen der vor-
vertraglichen Pflichten. 

15 Gesetz v. 23.4.1964 – Zivilgesetzbuch (Kodeks cywilny), Dz.U. 1964 Nr. 16 Pos. 93 
m.w.Ä. 

16 Gesetz v. 14.2.2003, Dz.U. 2003 Nr. 49 Pos. 408. 
17 Verordnung (EG) Nr. 593/2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwen-

dende Recht (Rom I) v. 17.6.2008, ABl. L 177 v. 4.7.2008, 6 ff.; Verordnung (EG) 
Nr. 864/2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht 
(Rom II) v. 11.7.2007, ABl. L 199 v. 31.7.2007, 40 ff. 

18 Entschließungen des EP v. 26.5.1989 zu den Bemühungen um eine Angleichung des 
Privatrechts der Mitgliedstaaten, ABl. C 158 v. 26.6.1989, 400 f. und v. 6.5.1994 zur An-
gleichung bestimmter Bereiche des Privatrechts der Mitgliedstaaten, ABl. C 205 
v. 25.7.1994, 518 f. 
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Wiederbelebung der Idee, als die Europäische Kommission einen Aktions-
plan19 mit Vorschlägen zur Verbesserung der Qualität und Kohärenz des Euro-
päischen Vertragsrechts20 durch die Einführung eines Gemeinsamen Referenz-
rahmens vorlegte. Dieses optionale Europäische Vertragsrecht soll bestehende 
Hindernisse innerhalb des Binnenmarktes abschaffen und darüber hinaus als 
Vorlage für zukünftige Reformen der einzelnen Mitgliedstaaten dienen. 

Die vorliegende Untersuchung geht der Frage nach, welche Unterschiede 
in der Regelung der Haftung für vorvertragliche Pflichtverletzungen im 
deutschen und polnischen Recht bestehen und ob daraus resultierende Hinder-
nisse für den grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr zwischen beiden Län-
dern mittels der Regelungen des europäischen und internationalen Privatrechts 
überwunden werden können. 

II. Zielsetzung und Gang der Untersuchung  
I. II.¶Zielsetzung und Gang der Untersuchung 

Ziel der Untersuchung ist die Erarbeitung einer Lösung für die Überbrückung 
der rechtlichen Differenzen der Haftung für die c.i.c. im polnischen und im 
deutschen Recht auf der Grundlage des europäischen bzw. internationalen 
Rechts. Hierzu wird zunächst mittels der Methode des Rechtsvergleichs die 
Regelung der vorvertraglichen Haftung durch das Rechtsinstitut der c.i.c. im 
deutschen und polnischen Recht untersucht. Anschließend wird der Frage 
nachgegangen, ob und inwieweit durch europäische bzw. internationale 
Rechtsakte und Regelwerke die negativen Folgen unterschiedlicher nationaler 
Regelungen für den grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr vermieden wer-
den können. 

Die Arbeit ist in drei Komplexe unterteilt. Im ersten Teil wird ein gemein-
europäischer Begriff der c.i.c. herausgearbeitet. Als Beurteilungsmaßstab 
dient das europäische Privatrecht. Dieses stellt im Vergleich zum schlichten 
internationalen Übereinkommen ein komplexeres, mit einem eigenen Recht-
sprechungskörper ausgestattetes Rechtssystem dar. Es wird weiter untersucht, 
ob es möglich ist, ohne Rückgriff auf das nationale Recht eine europäische 
Begriffsdefinition der c.i.c. zu ermitteln. Zur Beantwortung dieser Frage wer-
den die einschlägigen Rechtsakte der EU analysiert. Als Untersuchungsme-
thode wird die autonome Auslegung des aus der Rom II-VO stammenden Be-
griffs des Verschuldens bei Vertragsverhandlungen angewendet. Diese wird 
mittels grammatischer, systematischer, historischer und teleologischer Ausle-

                                                 
19 Mitteilung der EK an das EP und den Rat, Ein kohärenteres Europäisches Vertrags-

recht, Ein Aktionsplan v. 12.2.2003, KOM(2003) 68, ABl. C 63 v. 15.3.2003, 1 ff. 
20 Grünbuch der EK „Optionen für die Einführung eines europäischen Vertragsrechts für 

Verbraucher und Unternehmen“ v. 1.7.2010, KOM(2010) 348. 
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gungsmethoden konkretisiert. Abschließend werden die Fallgruppen der Haf-
tung für die c.i.c. herausgearbeitet. 

Das Ergebnis des ersten Teils bildet sodann den Ausgangspunkt für den im 
zweiten Teil der Arbeit vorgenommenen Vergleich der Haftung für Verschul-
den bei Vertragsverhandlungen im deutschen und polnischen Zivilrecht. Dabei 
beschränkt sich die Analyse ausschließlich auf die dem europäischen Privat-
recht bekannten Fälle der vorvertraglichen Haftung. Es wird zunächst die 
deutsche Regelung dargestellt und darauf aufbauend werden die polnischen 
Grundsätze der vorvertraglichen Haftung analysiert. Hierbei werden die mög-
lichen rechtlichen Grundlagen der Haftung für die c.i.c. im polnischen Recht 
untersucht. Anschließend werden die Haftungsvoraussetzungen im Einzelnen 
näher betrachtet. 

Im dritten Teil wird schließlich diskutiert, ob das optionale Europäische 
Kaufrecht die nationalen Rechtsunterschiede bei der vorvertraglichen Haftung 
überwinden kann. Neben dem Gemeinsamen Europäischen Kaufrecht (GEK)21 
werden auch das UN-Kaufrecht22 sowie die Rechtswahl aufgrund der Rom II-
VO analysiert, und hier insbesondere die Möglichkeiten und Folgen der Wahl 
von Regelwerken, die kein nationales Recht bilden, wie etwa dem Draft 
Common Frame of Reference (DCFR)23. Die Analyse der genannten Rechts-
akte und Regelwerke bezweckt die Identifizierung der geeignetsten Lösung 
für die Behebung der nachteiligen Folgen möglicher nationaler Rechtsunter-
schiede bei der vorvertraglichen Haftung. Im Anschluss wird geprüft, ob die 
optionalen Vertragsinstrumente generell als Harmonisierungsmittel für die 
zwischenstaatliche Rechtsangleichung dienen können. 

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Analyse des polnischen Rechts. Im 
Gegensatz zum deutschen Recht existiert hier keine einheitliche gesetzliche 
Regelung der c.i.c., was die Relevanz der wissenschaftlichen Auseinanderset-
zung mit dem Thema offenkundig macht.

                                                 
21 Vorschlag für eine Verordnung des EP und des Rates über ein Gemeinsames Europäi-

sches Kaufrecht v. 11.10.2011, KOM(2011) 635 endg. 2011/0284 (COD) mit Änderungsan-
trägen des EP, siehe auch § 1 Fn. 45, 46. 

22 Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Wa-
renkauf v. 11.4.1980, UNTS Bd. 1489, 3. 

23 von Bar/Schulte-Nölke (2009). 


